
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2008/6/25 2005/12/0056
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.2008

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

B-VG Art21 Abs4;

GehG 1956 §12 Abs2 Z1 lita idF 2004/I/176;

Rechtssatz

Entscheidend für die Anwendbarkeit des § 12 Abs. 2 Z. 1 lit. a GehG ist somit, ob ein Dienstverhältnis zu einer

(inländischen) Gebietskörperschaft oder zu einem anderen Rechtsträger bestanden hat. Der Umstand einer

Beschäftigung in einem "Unternehmen" ist deshalb für sich allein nicht aussagekräftig, vielmehr kommt es (auch

abgesehen von der Möglichkeit einer Zuweisung ö entlich Bediensteter zur Dienstleistung an andere Rechtsträger)

darauf an, in welcher Rechtsform dieses Unternehmen betrieben wird, und wer daher Eigentümer dieses

Unternehmens und Dienstgeber der dort angestellten Bediensteten ist. Handelt es sich um "Eigenunternehmen" einer

(inländischen) Gebietskörperschaft, stehen die Bediensteten dieses Unternehmens dennoch in einem Dienstverhältnis

zur Gebietskörperschaft. Dies gilt nicht nur, wenn das Eigenunternehmen in Form eines "Regiebetriebes" durch die

allgemeinen Einrichtungen der betre enden Gebietskörperschaft geführt wird, sondern auch für "selbständige

Wirtschaftskörper", die - ohne eigene Rechtspersönlichkeit aufzuweisen - eine organisatorische Verselbständigung

aufweisen und im Geschäftsleben unter Umständen unter einem eigenen Namen (Firma) auftreten (vgl. zu diesen

Unterscheidungen etwa Adamovich/Funk, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Au age, 1987, S. 206 ). Nur dann, wenn

das ö entliche Unternehmen durch einen (privaten oder ö entlichen) Rechtsträger mit eigener Rechtspersönlichkeit

geführt wird, stehen dessen Bedienstete nicht in einem Dienstverhältnis zu einer (inländischen) Gebietskörperschaft.
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